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Behördenbeteiligung Übersicht  

Behörde 

Anregungen, Empfehlungen und Hinweise 

 

Empfehlung der Verwaltung 

B1. Arbeitsgemeinschaft der Naturfreunde, kein Eingang 
 

- 

B2. Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz, kein Eingang 
 

- 

B3. Deutsche Telekom, E-Mail vom 04.09.2025 

 
vielen Dank für die erneute Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die Telekom Deutschland 
GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 
125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entge-
genzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

 Zum Bebauungsplanentwurf haben wir derzeit keine Einwände, wir bitten jedoch bei der 
Umsetzung des Bauvorhabens nachfolgende Hinweise zu beachten:  

 
Bitte informieren Sie die Bauherren, dass sie sich im Fall einer Anbindung der neuen Gebäude an 
die vorhandene Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom frühestmöglich mit unserer Bauher-
ren-Hotline (Tel.: 0800 330 1903) in Verbindung setzen möchten. 
 
 
 
Im o. a. Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom (siehe beigefügten La-
geplan), die bei Baumaßnahmen gesichert werden müssen. 
 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen vorhandener Telekommunika-
tionslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müs-
sen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit 
freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

Keine Berücksichtigung im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung 

Die Information ist nicht Bestandteil des Bebauungsplan-
verfahrens. 

 

Keine Berücksichtigung  

Die Leitungen sind von der Planung nicht betroffen. 

 

 

Keine Berücksichtigung 

Die Leitungen sind von der Planung nicht betroffen. 

 

Kretz, Stephanie
Textfeld
Anlage 1 zu Sivola 102/2026
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werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbei-
ten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom, informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.  
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erwei-
terung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht dauerhaft behindert werden. 

 

 

 

Keine Berücksichtigung  

Die Information ist nicht Bestandteil des Bebauungsplan-
verfahrens. 
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B4. EnBW Regionalzentrum / Netze BW, E-Mail vom 03.09.2025 

 
der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und hinsichtlich der Stromversor-
gung (Mittel- und Niederspannung) überprüft.  
  
Der Bebauungsplan liegt außerhalb der Zuständigkeit der Netze BW GmbH. Im Planbereich be-
treibt oder errichtet die Netze BW GmbH, Region Nordbaden keine Anlagen.  
Unsere Belange werden von der Planung nicht berührt. Somit bestehen von unserer Seite keine 
Bedenken.  
  
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht gewünscht.  

 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

B5. Feuerwache, kein Eingang 

 
 

B6. Landesamt für Denkmalpflege, Referat 8, E-Mail vom 01.09.2025 
 
vielen Dank für die Beteiligung im o. g. Verfahren. Das Landesamt für Denkmalpflege Baden- 
Württemberg (LAD) nimmt als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:  
 
Bau- und Kunstdenkmalpflege  
Aus baudenkmalpflegerischer Sicht bestehen nach aktuellem Sachstand keine Anmerkungen  
oder Bedenken.  
 
Archäologische Denkmalpflege  
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen zu der Planung in vorliegender Form keine Bedenken.  
Archäologische Kulturdenkmale sind entweder nicht betroffen oder wegen der Geringfügigkeit  
der zu erwartenden Bodeneingriffe nicht gefährdet.  
 
  
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege bitten wir um Berücksichtigung der Regelungen  
der §§ 20 und 27 DSchG:  
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde  
entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der  
Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno- 
chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.)  

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

Berücksichtigung 
Die Abgrenzung des Denkmals wurde nachrichtlich im Be-
bauungsplan übernommen. Darüber hinaus ist der Hinweis 
im Textteil unter C.5 Denkmalschutz und Archäologische 
Denkmalpflege: Die Fläche im westlichen Teil des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans befindet sich innerhalb 
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sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er- 
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.  
Zuwiderhandlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Si- 
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzei- 
ten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis ge- 
setzt werden.  
Wir bitten diesen Hinweis in die Planunterlagen, sofern nicht bereits enthalten, zu übernehmen.  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de   
 

der archäologischen Zone (Denkmal Etterdorf), daher ist 
hier eine Bebauung mit der zuständigen Denkmalschutzbe-
hörde abzustimmen. Sollten infolge einzelner Bauvorhaben 
bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbekannte 
archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind 
diese umgehend dem Landesdenkmalamt Baden-Württem-
berg zu melden.  
Zusätzlich Ergänzung des Hinweises: Archäologische 
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno-
chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-
schichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum 
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstan-
den ist. Zuwiderhandlungen werden gem. §27 DSchG als 
Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und 
Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfüh-
rende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis ge-
setzt werden.   

 
B7. Landesamt für Geologie Rohstoffe und Bergbau, E-Mail vom 14.08.2025 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg 
nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu 
den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt Stellung:  
 
1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen  
 
Geologie  
Im Plangebiet liegt teilweise eine Überdeckung aus den quartären Lockergesteinseinheiten "Ho-
lozäne Abschwemmmassen" und "Auenlehm" vor. Darüber hinaus ist die Festgesteinseinheit 
"Grabfeld-Formation (Gipskeuper)" im Untergrund zu erwarten. Die lokalen geologischen Verhält-
nisse können der digitalen Geologischen Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (GeoLa) im 
LGRB-Kartenviewer entnommen werden. Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen Ein-
heiten bieten die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex.  

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

Hinweis im Textteil unter C.4 Geologie: Das Plangebiet be-
findet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im 
Ausstrichbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation 



Abwägung – Bebauungsplan „Kindergarten Ziegelwiesen“, Gemarkung Lienzingen  
Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB, Stand 12.06.2026  60/ 

6 

 
 
Geochemie  
Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Baden- 
Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informationen zu den  
geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen Informationsportal  
LGRBwissen beschrieben. 
 
Bodenkunde  
Da ausschließlich Böden in Siedlungsflächen vom Planungsvorhaben betroffen sind,  
stehen auf Grundlage der Bodenkundlichen Karte 1 : 50 000 (GeoLa BK50) bzw. der  
Bodenschätzung auf ALK und ALB Basis (2010, vom LGRB vertrieben) keine Informati- 
onen zur Bodenfunktionsbewertung zur Verfügung. Die betroffenen Böden erfüllen  
trotz ihrer anthropogenen Überprägung wichtige Bodenfunktionen. Daher ist auch in  
Siedlungsflächen entsprechend § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz  
(LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu achten.   
Mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sollte abgestimmt werden, welche  
konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind.  
 
2. Angewandte Geologie 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange  
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus  
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches Über- 
sichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologischer bzw. geotechnischer  
Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des  
gutachtenden Ingenieurbüros.  
 
Ingenieurgeologie  
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB die  
Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan:  
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen  
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie  
mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes  
ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können dort zu zusätzlichen  
bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerks- 

(Gipskeuper). Diese werde örtlich von quartären Lockerge-
steinen (Auenlehm, holozäne Abschwemmmassen) mit im 
Detail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert. 

 

Keine Anregung 

 

 

 

Berücksichtigung 

Die Errichtung des Kindergarten Ziegelwiesen ist dringend 
erforderlich. Zur Minimierung des Eingriffs in den Boden ist 
eine zweigeschossige Bebauung und Dachbegrünung vor-
gesehen. Das Landratsamt Umwelt wurde am Verfahren 
beteiligt (siehe B9). 

 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

Berücksichtigung 

Hinweis im Textteil unter C.4 Geologie: Mit einem oberflä-
chennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluf-
figen Verwitterungsbodens sowie mit einem kleinräumig 
deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-
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relevant sein.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen)  
sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer  
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138  
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen  
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau- 
grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der  
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden 
Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar- 
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä- 
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen  
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden  
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein  
privates Ingenieurbüro empfohlen.  
 
Hydrogeologie  
Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können u. a. dem Hydrogeologischen  
Kartenwerk des LGRB (1 : 50 000) (LGRB-Kartenviewer) und LGRBwissen entnommen  
werden.  
Auf die Lage des Untersuchungsgebietes innerhalb der Schutzzone III B des am 20.12.2021  
rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzgebietes „WSG TB BRÜHL- / PFAHLWIESEN,  
Gemeinde Illingen“ (LUBW-Nr. 236.113) wird in den Antragsunterlagen hingewiesen.   
Die Schutzbestimmungen (Handlungsbeschränkungen, Verbote, etc.) in den Schutz- 
zonen eines Wasserschutzgebietes werden von der zuständigen Wasserbehörde mit  
einer Rechtsverordnung (Wasserschutzgebietsverordnung) festgelegt.  
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das  
LGRB statt.  
 
Geothermie  
Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhältnissen sind im  
Informationssystem „Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG) hinter- 
legt. ISONG liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Einschränkungen) zur geo- 
thermischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren.  
Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Informationssystems die Erläuterungen zur  
Kenntnis.  

grundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische An-
teile können dort zu zusätzlichen bautechnischen Er-
schwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann 
bauwerksrelevant sein. Verkarstungserscheinungen (of-
fene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfal-
lenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaft-
lich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines ent-
sprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslö-
sung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerb-
ecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-
stand genommen werden. 

 

Berücksichtigung 

In den Hinweisen im Textteil unter C.1 Wasserschutzzone 
aufgeführt sowie in den nachrichtlichen Übernahmen er-
gänzt: Auf die Lage des Planvorhabens in Schutzzone IIIB 
des festgesetzten Wasserschutzgebiets „TB Brühl-/Pfahl-
wiesen“ (LUBW Nr.: 236113) der Gemeinde Illingen wird 
hingewiesen. Die Geodaten zu rechtskräftig festgesetzten, 
fachtechnisch abgegrenzten, geplanten und im Verfahren 
befindlichen Wasserschutzgebieten werden von den unte-
ren Wasserbehörden der Stadt- und Landkreise vorgehal-
ten. 

 

Keine Anregung 
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Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise,  
Anregungen oder Bedenken vorzubringen.  
 
3. Landesbergdirektion Bergbau  
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden  
Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen  
Althohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen.  
 

 

 

Keine Anregung 

 

 

Keine Anregung 

 

B8. Landesnaturschutzverband, E-Mail vom 08.08.2025 
 
vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen und die damit verbundene Möglichkeit, 
uns an dem Verfahren zu beteiligen. 

Wir haben die Unterlagen an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vor Ort weiterge-
leitet. 

Sollte keine LNV-Stellungnahme abgegeben werden, bedeutet dies keine Zustimmung 
zu der Planung. Ihre Frist ist fast komplett in den Sommerferien gesetzt, und eine Bear-
beitung zu dieser Zeit ist oft nur schwer möglich. Auch Ehrenamtliche möchten ihren Ur-
laub nutzen. Aufgrund des hohen Arbeitsanfalls können unseren ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen vor Ort zudem kapazitätsbedingt leider nicht immer eine Stellungnahme er-
arbeiten. 
 

 

 

Keine Anregung 

 

 

Keine Anregung 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

 
B9. Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht und Naturschutz (Brandschutz), E-Mail vom 
09.09.2025 

wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und nehmen für die berührten Fachbehör- 

den Stellung wie folgt:  

 

Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz:  

 

 

Keine Anregung 
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Vorbeugender Brandschutz:  

Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes werden zum geplanten Bebauungsplan folgende  

Hinweise gegeben:  

 

Im Bereich des Parkplatzes sollte eine ausreichend breite Zufahrtsmöglichkeit für die Feuer- 

wehr zum zurückliegenden Kindergartengebäude hergestellt werden. Ausführung der Flächen  

für die Feuerwehr gemäß VwV Feuerwehrflächen.  

 

 

Für das geplante Bauvorhaben ist von einem Löschwasserbedarf von 96 m³/h über den Zeit- 

raum von 2 Stunden auszugehen (Mindestbetriebsdruck 1,5 bar bei Löschwasserentnahme).  

 

 

 

 

 

 

 

Naturschutz:  

der Bebauungsplan „Kindergarten Ziegelwiesen“ sieht den Neubau eines Kindergartens  

(6-gruppige Einrichtung) im Gewann „Ziegelwiesen“ auf den Flurstück-Nr. 1300/1, 1308 und  

1309 Gemarkung Lienzingen im Anschluss an die Turn- und Festhalle in Lienzingen vor.   

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Außenbereichsfläche im Innenbereich, die nicht  

aus dem FNP entwickelt ist. Der FNP soll im Zuge der Bebauungsplanaufstellung berichtigt  

werden. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt  

 

 

Keine Berücksichtigung im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung 

Brandschutzrechtliche Anforderungen müssen auf der 
nachfolgenden Ebene der Bauausführung berücksichtigt 
werden können. 

Berücksichtigung 

Hinweis im Textteil unter C.9 Technische Infrastruktur: Für 
das geplante Bauvorhaben ist von einem Löschwasserbe-
darf von 96 m³/h über den Zeitraum von 2 Stunden auszu-
gehen (Mindestbetriebsdruck 1,5 bar bei Löschwasserent-
nahme).  

Nach den Berechnungen der Stadtwerke Mühlacker über 
das Löschwasser-Berechnungsprogramm ist über die öf-
fentliche Wasserversorgung derzeit im Normalbetrieb eine 
max. Löschwasser-Entnahmemenge von 96 m³/h über ei-
nen Zeitraum von 2 Stunden möglich. Sie weisen darauf 
hin, dass grundsätzlich im Laufe der Zeit Veränderungen 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen möglich sind, 
die zu einer Änderung der Löschwasserversorgungssitua-
tion führen können. 

 

 

 

Keine Anregung 
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und hat eine Größe von ca. 0,42 ha. 

 

Schutzgebiete (Natura 2000, NSG, LSG, ND, besonders geschützte Biotope) sind von der  

Planung nicht betroffen. Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB wird ein Umweltbe- 

richt mit Grünordnungsplanung und eine qualitative Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung nicht  

erforderlich. Insofern ist nur das Thema Artenschutz abzuarbeiten.  

 

Zum Plangebiet liegt mit Stand 18.06.2025 eine artenschutzrechtliche Prüfung vom Büro   

roosplan, Backnang vor. Die faunistische Untersuchung ergänzt und aktualisiert die arten- 

schutzrechtliche Vorprüfung mit Habitatpotenzialanalyse vom Büro Beck & Partner (2019).  

Untersucht wurden die Tiergruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien. Die Ergebnisse sind  

plausibel und fundiert.  

 

Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 27 Vogelarten – zumeist siedlungstolerante und  

ubiquitäre Arten - erfasst werden. Im Plangebiet gelangen keine sicheren Brutnachweise, je- 

doch wurden Brutverdachtsreviere für Amsel, Elster, Kohlmeise, Haussperling und Mönchs- 

grasmücke ermittelt.   

Die im Kap. 5 aufgezeigten Konfliktvermeidungsmaßnahmen (V1 – V5) sind zwingend umzu- 

setzen, damit keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausge- 

löst werden. Sollten Eingriffe in die Heckenstruktur (mit zwei potenziellen Haussperlingsbruten)  

und dem Walnussbaum (vermutete Kohlmeisenbrut) erforderlich werden, werden CEF- 

Maßnahmen erforderlich: Anbringen von 2 Ersatznistkästen für die Kohlmeise an Bäumen und  

3 Ersatz-Nistkästen für den Haussperling an Gebäuden. Die Ersatz-Nistkästen sind fachgerecht  

anzubringen, zu verorten und dauerhaft zu unterhalten (jährliche Pflege und Wartung).   

Das Monitoring hat ebenfalls jährlich zu erfolgen, Berichte sind an die Untere Naturschutzbe- 

hörde Enzkreis unaufgefordert zu senden.  

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

Berücksichtigung 

Die in Kap. 5 aufgezeigten Konfliktvermeidungsmaßnah-
men sind in der aktualisierten SAP umbenannt in Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen (V1-V7) und er-
gänzt. 

 

In die Textlichen Festsetzungen sind folgende in Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen festgesetzt: 

- Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag an 
Glasflächen (V3) und 

- Vorgaben für Beleuchtungsanlagen (V6). 
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In den Hinweisen im Textteil sind die Maßnahmen aufge-
führt 

- Rodungszeitraum (V1), 

- Erhalt des Walnussbaums (V2), 

- Vermeidung von Kleintierfallen (V3), 

- Bodenabstand von Zäunen (V5) und 

- Vorgaben für Beleuchtungsanlagen (V6). 

 

Zusätzlich ist in den Hinweisen im Textteil unter A1 die not-
wendige Ausgleichsmaßnahme bei größeren Eingriffen in 
die Gehölze aufgeführt: 

Haussperrling: Ausgleichsbedarf im Verhältnis 1:3, folglich 
6 Brutplätze. Anbringung an Gebäuden mit angrenzenden 
Grünstrukturen oder an Bäumen in der nahen Umgebung. 

Kohlmeise: Ausgleichsbedarf im Verhältnis 1:2, folglich 2 
Brutplätze. Anbringung an Gebäuden mit angrenzenden 
Grünstrukturen oder an Bäumen in der nahen Umgebung. 

Die Nistkästen müssen vor Beginn der Erschließungsarbei-
ten und Rodung und vor Beginn einer neuen Brutsaison 
aufgehängt werden, sodass den Vögeln noch ausreichend 
Zeit bleibt, diese vor der Brutzeit zu entdecken.  

Die erforderlichen Nistkästen wurden am 23.02.2026 unter 
Begleitung der Ökologischen Baubegleitung des Unterneh-
men Roosplan angebracht. Für die Haussperlinge wurden 
zwei Kolonienkästen (2 Stück Sperlingskoloniehaus 2SP 
der Firma Schwegler) mit je drei Brutplätzen auf der Ost-
seite der benachbarten Grundschule angebracht. Aufgrund 
der nahen Gehölze und der Anbringung unter dem Dach ist 
der Standort als geeignet zu bewerten. 
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Im Untersuchungsgebiet dominiert die Zwergfledermaus; die Art wurde hauptsächlich randlich  

des Plangebiets, an beleuchteten Stellen oder entlang von linienhaften Strukturen wie der Turn-  

u. Festhalle jagend beobachtet. Da die Planung keinen Eingriff in die Kleingärten südwestlich  

des Plangebietes vorsieht, sind keine essentiellen Jagdhabitate betroffen.   

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand können potenzielle Wochenstubenquartiere in der Walnuss  

und in der nahen Umgebung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollte eine Rodung des  

Walnussbaums erforderlich werden, sind Schutzmaßnahmen vorzusehen: Sicherung durch  

Pflanzbindung oder Baumhöhlenkontrolle vor Fällung. Damit kann das Tötungsverbot gem. § 44  

Abs. 1Nr. 1 / Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3  

BNatSchG ausgeschlossen werden. Unter der Voraussetzung, dass der Walnussbaum erhalten  

werden kann, werden keine Verbotstatbestände ausgelöst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konfliktvermeidungs- und minimierungsmaßnahmen für Fledermäuse (V4: Vorgaben für  

Beleuchtungsanlagen / V5: Bauzeitenregelung) sind zwingend zu beachten bzw. umzusetzen.  

 

Keine Anregung 

 

 

 

Berücksichtigung 

In den Hinweisen im Textteil unter A1 ist die notwendige 
Ausgleichsmaßnahme bei größeren Eingriffen in die Ge-
hölze aufgeführt: 

Die erforderlichen Nistkästen wurden am 23.02.2026 unter 
Begleitung der Ökologischen Baubegleitung angebracht. 
Für die Haussperlinge wurden zwei Kolonienkästen (2 
Stück Sperlingskoloniehaus 2SP der Firma Schwegler) mit 
je drei Brutplätzen auf der Ostseite der benachbarten 
Grundschule angebracht. Aufgrund der nahen Gehölze und 
der Anbringung unter dem Dach ist der Standort als geeig-
net zu bewerten. 

 

Ein Kohlmeisen-Nistkasten (Nisthöhle 2GR oval der Firma 
Schwegler) wurde an der als Pflanzbindung im Bebauungs-
plan eingetragenen Walnuss im Plangebiet angebracht, der 
zweite an einem Kirschbaum dahinter. Dieser Baum wurde 
neben weiteren Bäumen bei den Rodungen im nördlichen 
Bereich des Plangebiets ausgespart, ist jedoch nicht als 
Pflanzbindung gesichert. Sollte der Kirschbaum im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben oder aus Verkehrssicherungs-
gründen gefällt werden müssen, so muss der dortige Nist-
kasten außerhalb der Brutzeit an geeigneter Stelle umge-
hängt werden. 

 

Berücksichtigung 
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Reptilien konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden.  

 

Vom Planungsträger ist eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) mit der Umsetzung der  

genannten Konfliktvermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie not- 

wendiger CEF-Maßnahmen zu beauftragen.   

Die ÖBB berät die ausführende Firma in allen artenschutzrechtlichen und -fachlichen  

Belangen und ergreift notwendige Maßnahmen zum Artenschutz incl. der Beantragung  

von artenschutzrechtlichen Ausnahmen - auch bereits im Rahmen der Baufeldrodung, da  

diese einer Bebauung zeitlich vorgelagert ist.  

 

 

Die ÖBB ist der Unteren Naturschutzbehörde Enzkreis namentlich und mit allen  

Kontaktdaten zu benennen.  

 

 

In die Textlichen Festsetzungen sind folgende in Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen festgesetzt: 

- Vorgaben für Beleuchtungsanlagen (V6). 

 

In den Hinweisen im Textteil sind die Maßnahmen aufge-
führt 

- Rodungszeitraum (V1), 

- Erhalt des Walnussbaums (V2), 

- Vorgaben für Beleuchtungsanlagen (V6). 

 

Keine Anregung 

 

Berücksichtigung 

Hinweis im Textteil unter Erhalt des Walnussbaums (V2): 

Die erforderlichen Nistkästen wurden am 23.02.2026 unter 
Begleitung der Ökologischen Baubegleitung des Unterneh-
mens Roosplan angebracht.  

Das Büro Beck & Partner wurde für die Ökologische Bau-
begleitung beauftragt.  

 

 

 

Keine Berücksichtigung im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung 

Die Kontaktdaten der ÖBB werden auf der Ebene der Bau-
ausführung mitgeteilt. 

 
B10. Landratsamt Enzkreis, Amt für Nachhaltige Mobilität, kein Eingang 
 

- 
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B11. Landratsamt Enzkreis, Umweltamt, E-Mail vom 09.09.2025 
 
Umweltamt:  
 
der Friedrich-Münch Kindergarten ist sehr stark sanierungsbedürftig. Es hat sich herausgestellt,  
dass ein Neubau des Kindergartens wirtschaftlicher ist als eine Sanierung. Voraussetzung für  
die Errichtung des neuen Kindergartens im Bereich Ziegelwiesen ist jedoch die Schaffung von  
Baurecht.  
 
Immissionsschutz:  
 
Der im Rahmen des Scopings abgegebenen Stellungnahme des Landratsamt Enzkreises vom  
15.11.2023 ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nichts hinzuzufügen.  
 
Grundwasserschutz, Bodenschutz und Altlasten:  
 
Aus Sicht des Grundwasser- und Bodenschutzes bestehen keine Anregungen und Hinweise zu  
dem BBP "Kindergarten Ziegelwiesen".  
 
Abwasser / Gewässer:  
 
Nach der übermittelten Unterlage "Abwägungsempfehlung aus der Beteiligung im Rahmen des  
Scopings“ soll außerhalb des B-Planbereichs ein "ausreichend" breiter Gewässerrandstreifen  
für die im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts der Stadt Mühlacker für den OT Lienzingen  
geplante Gewässerausbaumaßnahme bleiben. Sollte damit das kommunale Flurstück Nr. 1305  
gemeint sein, ist festzustellen, dass dieses nach unseren Informationen (WebGIS) lediglich 2,90  
m breit ist und sich somit der gesetzlich festgelegte innerörtliche Gewässerrandstreifen von 5 m  
bis in das Flurstück Nr. 1309 hinein erstreckt. Deshalb weisen wir noch einmal darauf hin, dass  
dieser von baulichen und sonstigen Anlagen frei zu halten ist und sich Gewässerausbaumaß- 
nahmen erfahrungsgemäß umso effektiver, aber auch kostengünstiger umsetzen lassen, je  
mehr Raum dafür zur Verfügung steht. Dies insbesondere dann, wenn mit den Gewässeraus- 
baumaßnahmen auch die laut § 67 Abs. 1 WHG vorgegebenen Zielsetzungen erfüllt werden  
sollen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Stadt Mühlacker aus diesen Gründen  
schon aus Eigeninteresse ausreichend Fläche für Baumaßnahmen im öffentlichen Interesse  
(Hochwasserschutz) vorhalten wird.  
 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungplans, 
wurde der Gewässerrandstreifen in den Hinweisen und im 
Rechtsplan nachrichtlich übernommen. Das kommunale 
Flurstück Nr. 1305 misst 2,90 m, wodurch der gesetzlich 
geforderte Gewässerrandstreifen von 5 m teilweise auf das 
angrenzende Flurstück Nr. 1309 übergreift und deswegen 
zeichnerisch festgesetzt wurde.  
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Nach Pkt. 5.1.5 der Begründung zum BBP sollen im Freibereich außerhalb des Baufensters  
Nebenanlagen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn durch sie keine weitere Versiegelung  
generiert wird. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass unabhängig von der Ver- 
siegelung die gesetzlich definierten Ziele des Gewässerrandstreifens einen gänzlich von bauli- 
chen und sonstigen Anlagen, also auch Nebenanlagen wie Außenspielanlagen etc., freien Be- 
reich erfordern. Nach § 29 (3) Nr. 2 WG ist deshalb im Gewässerrandstreifen die Errichtung von  
baulichen und sonstigen Anlagen verboten, soweit sie nicht standortgebunden oder wasserwirt- 
schaftlich erforderlich sind. Die unter Pkt. 5.1.5 genannten Nebenanlagen wären weder stand- 
ortgebunden noch wasserwirtschaftlich erforderlich und deshalb im Gewässerrandstreifen nicht  
zulässig. Das Einvernehmen der Wasserbehörde für die Erteilung einer widerruflichen Befrei- 
ung gem. § 38 (5) WHG könnte in Anbetracht der o.a. geplanten Hochwasserschutzmaßnah- 
men, für die plangemäß auch öffentliche Zuwendungen beantragt werden sollen, nicht in Aus- 
sicht gestellt werden.  
 
Gemäß Pkt. 5.4.4 der Begründung zum BBP und Teil C (Hinweise) der Textlichen Festsetzun- 
gen zum BBP muss Niederschlagswasser in den Scherbentalbach eingeleitet werden. Dies wird  
unsererseits im Grundsatz begrüßt, da dadurch der ohnehin schon sehr hohe Fremdwasseran- 
teil in den öffentlichen Abwasseranlagen in Lienzingen nicht weiter erhöht wird. Details der Nie- 
derschlagswassereinleitung in den Scherbentalbach (Qualität, Quantität, Ausgestaltung der  
Einleitungsstelle etc.) sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der Wasserbehör- 
de abzustimmen. 
 
Aus Sicht der weiteren am Verfahren beteiligten Fachbehörden bestehen weder Einwen- 
dungen noch Bedenken. 
 

 

 

Berücksichtigung 

Ein Gewässerrandstreifen von 5 m ist im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans nachrichtlich übernommen und 
liegt in dem Bereich, der von der Bebauung freigehalten 
werden muss. Eine Bebauung ist in diesem Bereich nicht 
geplant. 

 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 
B12. Landratsamt Enzkreis, Gesundheitsamt, E-Mail 12.08.2025 
 
zu dem o.g. Bauvorhaben können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Stellungnahme abgeben.  
 
Für die Stellungnahme in Bezug auf Kindergartenumbauten /- neubauten benötigen wir eine Plan-
satz (Innenansicht; Raumaufteilung; Sanitärräume etc.) sowie die Informationen über Gruppenan-
zahl (Kinderanzahl) und Angebotsform (Kindergarten, Krippengruppe, Hort etc.).  
 
Bitte beziehen Sie uns wieder ein, sobald die erforderlichen Unterlagen vorliegen. 

 

Keine Anregung 

 

Keine Berücksichtigung auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung  

Plansätze für Innenansicht; Raumaufteilung und Sanitär-
räume etc. sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

B13. Naturschutzbund Deutschland (NABU), kein Eingang - 
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B14. Naturschutzzentrum (BUND), kein Eingang 
 

- 

B15. BUND Ortsgruppe Mühlacker, kein Eingang 

 

- 

B16. Sparkassen-Informationstechnologie GmbH&Co. KG, E-Mail vom 11.08.2025 
 
wir haben keine Einwände gegen dieses Verfahren. 
 
 

 

Keine Anregung 

 

B17. Stadtwerke Mühlacker GmbH, E-Mail vom 11.08.2025 
 
gegen den oben genannten Bebauungsplan haben die   
Stadtwerke Mühlacker folgende Belange:  
 
S: - keine Belange  
G/W: - keine Belange  
LWL: - keine Belange 
 
 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

B18. Südwest Rundfunk, kein Eingang 
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B19. Transnet BW, E-Mail vom 19.08.2025 
 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumentation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kindergarten Ziegelwiesen" in Mühlacker-
Lienzingen betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am 
Verfahren ist nicht erforderlich. 
 
 

 

 

Keine Anregung 

 

B20. Vodafone, E-Mail vom 10.09.2025 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 08.08.2025. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich 
keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommu-
nikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige Fachabteilung der Vodafone West 
GmbH weitergeleitet, die sich bei Bedarf mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder 
eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz 
der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommu-
nikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 
 
E-Mail vom 11.09.2025 
Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich 
bei Bedarf mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird.  
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. 
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Internet über die Seite: 
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen.  

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

 

Keine Anregung 

 

 

 

Keine Berücksichtigung im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung 

Berücksichtigung nur in der Bauausführungsebene. 
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Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH 
und Vodafone GmbH / Vodafone West GmbH angefordert werden.  
Herzlichen Dank! 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben-
stehende Vorgangsnummer an. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder 
eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Ge-
sellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die 
bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu 
entschuldigen.  
 
Anlagen: 

-  

 

Berücksichtigung 

Siehe B20. - E-Mail vom 10.09.2025 

 

 

 

 

Keine Anregung 
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B21. Zweckverband Bodenseewasserversorgung, E-Mail vom 22.08.2025 
 
im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV. 
Es werden daher keine Bedenken erhoben.  
 

 

Keine Anregung 

 

B22. Eigenbetrieb Stadtentwässerung, E-Mail vom 08.08.2025 
 
Unsere Anmerkungen vom 19.04.24 (s. Anhang) zum Vorhaben sind im Textteil, Teil C, als Hin-
weis nur unvollständig übernommen. 
Aktuell beginnend mit „Diese Leitungen …“ (s.u.) müsste es korrekt/klarstellend heißen:  Im Plan-
gebiet befinden sich Regen- und Grundwasserableitungen bestehender Gebäude (Schule/Sport-
halle) – diese Leitungen sind zu sichern. 
 
Wir bitten um Berichtigung/Ergänzung. Ansonsten keine weiteren Einwände und Hinweise seitens 
Eigenbetrieb Stadtentwässerung. 
 
 
 

 
 
Anhang der E-Mail vom 08.08.2025: 
 

Zum Vorhaben: 

 

Berücksichtigung 

Hinweis im Textteil unter C.9 Technische Infrastruktur 
wurde korrigiert: 
Im Plangebiet sind Regen- und Grundwasserableitungen 
der Schule und Sporthalle vorhanden - diese sind zu si-
chern. Regenwasser muss in den Scherbentalbach einge-
leitet werden (gemäß AKP keine RW-Einleitung in Kanal, 
Empfehlung über Flst. 1309 oder 1308). Für Schmutzwas-
ser kann der Kanal in der Friedrich-Münch-Straße genutzt 
werden - aufgrund der Höhenlage ist hierfür allerdings eine 
Hebeanlage/Druckentwässerung erforderlich. Altlastver-
dächtige Flächen sind im Plangebiet nicht bekannt.  
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 Im Plangebiet sind Regen- und Grundwasserableitungen der Schule und Sporthalle vor-

handen - diese sind zu sichern. 
 Regenwasser muss in den Scherbentalbach eingeleitet werden (gemäß AKP keine RW-

Einleitung in Kanal, Empfehlung über Flst. 1309 oder 1308).  
 Für Schmutzwasser kann der Kanal in der Friedrich-Münch-Straße genutzt werden - auf-

grund der Höhenlage ist hierfür allerdings eine Hebeanlage/Druckentwässerung erforder-
lich.  

 Altlastverdächtige Flächen sind unsererseits im Plangebiet nicht bekannt.  

 
B23. Straßenverkehrsbehörde, kein Eingang 
 

- 

 
 
Nachbargemeinden  

G1. Gemeinde Illingen, kein Eingang 

 
- 

G2. Gemeinde Kieselbronn, E-Mail vom 25.08.2025 
 
wir danken für die Beteiligung als Nachbargemeinde an Ihrem Bauleitplanverfahren. 
Belange und Interessen der Gemeinde Kieselbronn sind durch den Bebauungsplan nicht betrof-
fen.  

 

 

Keine Anregung 

 

 

G3. Ötisheim, E-Mail vom 08.08.2025 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung an dem Projekt „Kindergarten Ziegelwiesen“. Hiermit setzen 
wir Sie darüber in Kenntnis, dass die nächste Gemeinderatssitzung am 16. September stattfindet. 
Erst nach der Beratung kann eine Stellungnahme erfolgen. Sollte im Nachgang keine Stellung-
nahme vorliegen, liegen seitens der Gemeinde Ötisheim keine Anregungen oder Bedenken vor.  
 

 

 

 

Keine Anregung 

Keine weitere Stellungnahme 

 

 

G4. Ölbronn-Dürrn, kein Eingang - 
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G5. Wiernsheim, kein Eingang 

 
- 

G6. Stadtverwaltung Maulbronn, E-Mail 19.08.2025 
 
herzlichen Dank für die Beteiligung der Stadt Maulbronn am Bebauungsplanverfahren „Kindergar-
ten Ziegelwiesen Lienzingen“. Seitens der Stadt Maulbronn bestehen keine Einwände gegen den 
vorgelegten Bebauungsplanentwurf.  

 

 

 

Keine Anregung 

 
Öffentlichkeit – kein Eingang 

  
 




